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Flurbereinigungsgericht Magdeburg, Urteil vom 23.03.2016 - 8 K 2/14 (Lieferung 2017)

Leitsatze

1 Soweit ein Verwaltungsakt existent geworden ist und der Widerspruchsfiuhrer auf andere
. Weise sichere Kenntnis von dessen Ergehen erlangt hat, kann er hiergegen Widerspruch
einlegen, selbst wenn die Widerspruchsfrist ihm gegenltber noch nicht zu laufen begonnen
hat.

Die Befugnis zur Beantragung eines Bodenordnungsverfahrens liegt vor, wenn der

2 . Antragsteller nach § 56 Abs. 2 LwWANnpG Beteiligter eines klnftigen
Bodenordnungsverfahrens ist und in seiner Person einer der Neuordnungsanlasse des § 53
Abs. 1 und 2 LwWANnpG vorliegt.

Die Durchfihrung eines Bodenordnungsverfahrens wegen der Bildung einer

3 . einzelbduerlichen Wirtschaft oder des Ausscheidens aus der LPG oder der eingetragenen
Genossenschaft setzt voraus, dass der Grund fir die Durchfihrung des
Bodenordnungsverfahrens in einem sachlichen Zusammenhang mit der Bewirtschaftung
landwirtschaftlicher Flachen durch landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften steht.

4 Das Verfahren muss der Beseitigung von Hemmnissen dienen, die ihren Grund in der
- vormaligen Bewirtschaftung durch landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften
haben.

Das kann der Fall sein, wenn Grundstlicke infolge von Meliorations- oder

5 . StraBenbaumalnahmen zerstickelt oder von der Erschliefung durch einen Weg
abgeschnitten worden und infolgedessen nicht mehr sinnvoll landwirtschaftlich nutzbar
sind oder wegen der damit verbundenen Anderungen Schwierigkeiten bei der Riickgabe
des Grundeigentums an die Eigentimer entstanden sind.

6 Die Anordnung eines Bodenordnungsverfahrens begegnet auch mehr als 20 Jahre nach
. einem Antrag jedenfalls dann keinen rechtlichen Bedenken, wenn die tatsachlichen
Verhaltnisse bislang unverandert sind.
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Aus den Grunden

Die Klage hat keinen Erfolg. Sie ist zwar zulassig (l.), aber unbegrindet (Il.)

I. Die Klage ist als Untatigkeitsklage gemaR § 142 Abs. 2 Satz 1 des Flurbereinigungs-gesetzes (FlurbG) vom
16.03.1976 (BGBI. I S. 546) zulassig. Hiernach ist die Klage ohne ein Vorverfahren zuldssig, wenn tGber einen
Widerspruch oder Uber einen Antrag auf Vornahme eines Verwaltungsaktes innerhalb einer Frist von sechs
Monaten, in den Fallen des § 59 Abs. 2 von einem Jahr, sachlich nicht entschieden worden ist. Die Vorschrift
ist gemal § 60 des Gesetzes uber die strukturelle Anpassung der Landwirtschaft an die soziale und
Okologische Marktwirtschaft in der Deutschen Demokratischen Republik (Landwirtschaftsanpassungsgesetz -
LwANnpG) vom 29.06.1990 (GBI. DDR | S. 642) sinngemal auch fir Rechtsbehelfsverfahren in Verfahren zur
Feststellung und Neuordnung der Eigentumsverhaltnisse nach §§ 53 ff. LWAnpG anzuwenden und damit auch
bei der hier erhobenen Anfechtungsklage gegen die Anordnung eines Bodenordnungsverfahrens i.S.d. § 56
LWANpG. Die Voraussetzungen des § 142 Abs. 2 Satz 1 FlurbG liegen vor. Der Klager hat am 23.05.2013
gegen den Beschluss des Beklagten Uber die Anordnung des Bodenordnungsverfahrens H-Stadt vom
02.05.2013 Widerspruch eingelegt. Die Frist des § 142 Abs. 2 Satz 1 FlurbG von sechs Monaten lief damit am
23.11.2013 ab. Bis dahin wurde tUber den Widerspruch des Klagers nicht entschieden.

Der Widerspruch des Klagers vom 23.05.2013 war auch wirksam, denn der angefochtene Beschluss vom
02.05.2013 existierte zu diesem Zeitpunkt bereits. Zwar ist die Einlegung eines Widerspruchs vor Erlass des
angefochtenen Verwaltungsakts unzulassig (vgl. BVerwG, Urt. v. 31.08.1966 - BVerwG 5 C 42.65 -, juris RdNr.
14; Kopp/Schenke, VwWGO, 21. Aufl. 2015, § 68 RdNr. 2 und § 69 RdNr. 3). Ohne Belang ist jedoch, ob der
Verwaltungsakt gegentber dem Widerspruchsflihrer ordnungsgemal bekanntgegeben wurde. Soweit der
Verwaltungsakt existent geworden ist und der Widerspruchsfihrer auf andere Weise sichere Kenntnis von
dessen Ergehen erlangt hat, kann er hiergegen Widerspruch einlegen, selbst wenn die Widerspruchsfrist ihm
gegenuber noch nicht zu laufen begonnen hat (BVerwG, Urt. v. 31.08.1966 - BVerwG 5 C 42.65 - a.a.0. RdNr.
15 ff.; Kopp/Schenke, a.a.0., § 68 RdNr. 2 und § 69 RdNr. 3). Hiernach war der Widerspruch des Klagers vom
23.05.2013 zulassig. Der Beschluss des Beklagten Uber die Anordnung des Bodenordnungsverfahrens war
mit dessen Ausfertigung vom 02.05.2013 existent geworden. Hiervon hatte der Klager auch durch die
Information auf der Internetseite des Beklagten Kenntnis erlangt. Unerheblich ist, dass im Zeitpunkt der
Erhebung des Widerspruchs noch keine vollstandige ordnungsgemaRe 6ffentliche Bekanntmachung des
Beschlusses gemal § 63 Abs. 2 LwWAnpG i.V.m. § 110 FlurbG erfolgt war, denn diese ist nicht
Wirksamkeitsvoraussetzung dieses Verwaltungsakts (vgl. BVerwG, Urt. v. 28.10.1982 - BVerwG 5 C 46.81 -,
juris RdNr. 23; Urt. d. Senats v. 14.03.2012 - 8 K 2/10 -, juris RdNr. 27). Der Klager hat die Untatigkeitsklage
auch innerhalb der von § 142 Abs. 2 Satz 2 FlurbG bestimmten Frist erhoben. Hiernach ist die Erhebung
einer Untatigkeitsklage i.S.d. § 142 Abs. 2 Satz 1 FlurbG nur bis zum Ablauf von weiteren drei Monaten seit
Ablauf der Frist nach Satz 1 zulassig. Die Frist des § 142 Abs. 2 Satz 2 FlurbG lief am 23.02.2014 ab. Mit der
Klageerhebung am 15.01.2014 hat der Klager diese Frist gewahrt.

Il. Die Klage ist jedoch nicht begriindet. Der auf der Grundlage der §§ § 53, § 56 LWAnpG ergangene
Beschluss des Beklagten vom 02.05.2013 tber die Anordnung des Bodenordnungsverfahrens H-Stadt ist
rechtmaRig und verletzt den Klager nicht in seinen Rechten (§ 60 LWAnpG i.V.m. § 138 Abs. 1 Satz 2 FlurbG
und § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).
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1. Es bestehen keine Zweifel an der formellen RechtmaRBigkeit des Anordnungsbeschlusses. Ohne Belang ist,
dass die offentliche Bekanntmachung des Beschlusses im "Findling" am 05.06.2013 ohne dessen
Begrindung erfolgte. Es kann dahinstehen, ob diese Form der Bekanntmachung den Anforderungen des

§ 110 FlurbG entspricht, denn eine fehlerhafte 6ffentliche Bekanntmachung fuhrt nicht zur Rechtswidrigkeit
des Verwaltungsakts, sondern allein dazu, dass die Widerspruchsfrist nicht zu laufen beginnt (Wingerter
/Mayr, FlurbG, 9. Aufl. 2013, § 110 RdNr. 4). Entgegen der Ansicht des Klagers entspricht die Begriindung
des Beschlusses Uber die Anordnung des Bodenordnungsverfahrens H-Stadt den formellen Anforderungen.
Gemald § 39 Abs. 1 Satz 2 VwVI{G sind in der Begrindung die wesentlichen tatsachlichen und rechtlichen
Grinde mitzuteilen, die die Behdrde zu ihrer Entscheidung bewogen haben. MaRgeblich ist die
Behoérdensicht. Die Begriindungspflicht bezieht sich also nicht auf die Angabe der materiell-rechtlich
tragfahigen Griinde, sondern auf die fur die Behdrde im konkreten Fall tatsachlich maBgeblichen Griinde,
auch wenn sie im Ergebnis nicht haltbar sein sollten (Kopp/Ramsauer, VWVfG, 16. Aufl. 2015, § 39 RdNr. 18).
Entscheidend ist, dass die Begriindung aus sich heraus verstandlich ist (Kopp/Ramsauer, a.a.0., § 39 RdNr.
23). Hieran gemessen entspricht die Begriindung des Beschlusses vom 02.05.2013 den Anforderungen des §
39 VwVfG. Die Begriindung enthalt die wesentlichen Erwagungen des Beklagten, die ihn zur Anordnung des
Bodenordnungsverfahrens H-Stadt veranlasst haben. Ohne Belang ist, dass weder der - aus Sicht des
Beklagten - maflRgebliche Antrag auf Durchfiihrung eines Bodenordnungsverfahrens noch die Grundstuicke,
die die Anordnung eines Verfahrens nach §§ 53 ff. LwWAnpG rechtfertigen, konkret wiedergegeben wurden,
denn auch ohne diese Details ist die Begriindung hinreichend nachvollziehbar. Hierflr bedarf es auch keiner
Erlauterung, weshalb das nach § 56 Abs. 1 LwAnpG vorrangige freiwillige Landtauschverfahren i.S.d. §§ § 53
Abs. 3, § 54, § 56 Abs. 1 LwWAnpG nicht durchgefihrt wurde.

2. Der Beschluss des Beklagten vom 02.05.2013 ist auch materiell rechtmaRig. Die Voraussetzungen fir die
Anordnung eines Bodenordnungsverfahrens nach §§ 53 ff. LwWAnpG liegen vor.

Der Anordnung des Bodenordnungsverfahrens steht nicht entgegen, dass kein Verfahren des freiwilligen
Landtausches vorangegangen ist. Zwar ist die Anordnung eines Bodenordnungsverfahrens nach § 56 Abs. 1
LwANnpG davon abhangig, dass ein freiwilliger Landtausch gescheitert ist. Dem steht es aber gleich, wenn
nach den Verhaltnissen des Einzelfalls das Verfahren des freiwilligen Landtausches von vornherein absehbar
einen Erfolg nicht erwarten lasst (BVerwG, Urt. v. 02.09.1998 - BVerwG 11 C 4.97 -, juris RdNr. 30). Das ist
insbesondere dann der Fall, wenn die GréBe des Verfahrensgebietes und die Zahl der Beteiligten
bodenordnerische MaRnahmen im freiwilligen Landtauschverfahren unmdglich machen (OVG BBg, Urt. v.
11.12.1997 - 8 D 45/96.G -, juris RdNr. 18). So liegt es hier. Bei einem Verfahrensgebiet von ca. 1.700 ha mit
861 beteiligten Flurstiicken war mit einer erfolgreichen Durchfihrung eines freiwilligen
Landtauschverfahrens auch bei behérdlicher Anleitung und Hilfestellung nicht zu rechnen.

Dem Beschluss des Beklagten vom 02.05.2013 Uber die Anordnung des Bodenordnungsverfahrens HStadt
liegt auch ein ordnungsgemafier Antrag eines antragsbefugten Beteiligten zugrunde. Gemal § 53 Abs. 1
LwANpG setzt die Anordnung eines Bodenordnungsverfahrens den Antrag eines Beteiligten voraus. Am
Verfahren beteiligt sind gemaR § 56 Abs. 2 LwWANnpG als Teilnehmer die Eigentimer der zum
Verfahrensgebiet gehérenden Grundstticke und als Nebenbeteiligte die Genossenschaften, die Gemeinden,
andere Korperschaften des 6ffentlichen Rechts, Wasser- und Bodenverbande und Inhaber von Rechten an
Grundstucken im Verfahrensgebiet. Die Stellung als Beteiligter eines kiinftigen Bodenordnungsverfahrens
nach § 56 Abs. 2 LwANnpG reicht jedoch fur die Befugnis zur Beantragung einer Flurneuordnung nach § 53
Abs. 1 und 2 LwWANpG allein nicht aus. Hinzutreten muss vielmehr, dass in der Person des Antragstellers
einer der Neuordnungsanlasse des § 53 Abs. 1 und 2 LwAnpG vorliegt (vgl. Thiemann, Flurneuordnung nach
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§ 53 Abs. 1 und 2 Landwirtschaftsanpassungsgesetz, Allgemeine Vermessungs-Nachrichten <AVN> 2016, 50
<55>). Antragsbefugt sind danach jedenfalls

- ausscheidende Mitglieder einer LPG oder eingetragenen Genossenschaft,

- Personen, die eine einzelbduerliche Wirtschaft bilden,

- in den Fallen des Auseinanderfallens von Gebaude- und Grundstlickseigentum i.S.d. § 64 LwAnpG der
Eigentimer des Gebaudes oder der Eigentimer des Grundstlicks sowie

- Eigentimer von genossenschaftlich genutzten Flachen, die diese gekindigt haben und anderweitig
verpachten wollen (§ 53 Abs. 2 LWANpG).

Der hiernach erforderliche Antrag eines antragsbefugten Beteiligten liegt vor. Der Antrag des Landwirts (B.)
vom 17.10.1992 wurde nach den Angaben des Beklagten anlasslich der Bildung einer einzelbauerlichen
Wirtschaft gestellt. Die Antrage der Frau (K.) vom 24.11.1992 und der Frau (S.) vom 01.03.1994 erfolgten
anlasslich ihres Ausscheidens als Genossenschaftsmitglied. Ihre Antragsbefugnis ist damit gegeben. Vor
diesem Hintergrund bedarf es keiner Vertiefung, ob auch die Gemeinde H-Stadt zur Stellung eines Antrags
auf Durchfihrung eines Flurneuordnungsverfahrens befugt war. Auch die materiellen Voraussetzungen fur
die Durchflihrung eines Bodenordnungsverfahrens nach §§ 53 ff. LwAnpG liegen vor. Nach § 53 Abs. 1
LwWANpG sind aufgrund des Ausscheidens von Mitgliedern aus der LPG oder der eingetragenen
Genossenschaft, der Bildung einzelbauerlicher Wirtschaften oder zur Wiederherstellung der Einheit von
selbstandigem Eigentum an Gebauden, Anlagen sowie Anpflanzungen und Eigentum an Grund und Boden
auf Antrag eines Beteiligten die Eigentumsverhaltnisse an Grundstlicken unter Beachtung der Interessen der
Beteiligten neu zu ordnen. Dies gilt nach § 53 Abs. 2 LWAnpG entsprechend, wenn genossenschaftlich
genutzte Flachen vom Eigentimer geklindigt und zur Bildung oder VergréRerung bauerlicher
Einzelwirtschaften verpachtet werden.

§ 53 Abs. 1 und 2 LWAnpG benennt die Fallgruppen, in denen ein Bodenordnungsverfahren durchzufihren
ist. Diese Begrenzung des Anwendungsbereichs des LwAnpG darf nicht unter Berufung auf die allgemeinen
Zielreglungen des § 3 LwANnpG Ubergangen werden. Nicht jede Verfolgung der Ziele des Gesetzes reicht als
Voraussetzung fur ein Bodenordnungsverfahren aus. Dies ware mit dem Konzept des § 53 LwAnpG, die
Anwendungsfalle dieses Verfahrens enumerativ aufzuzahlen, nicht vereinbar (BVerwG, Beschl. v. 29.12.2010
- BVerwG 9 B 85.10 -, juris RdNr. 4). Das Bodenordnungsverfahren nach dem
Landwirtschaftsanpassungsgesetz ist folglich nicht generell auf alle nur denkbaren Falle einer
raumordnerischen Bodengestaltung anzuwenden (Urt. d. Senats v. 13.11.2012 - 8 K 4/11 -, juris RdNr. 30).
Das LwAnpG verfolgt - anders als das FlurbG - keine umfassende Neugestaltung (Wingerter/Mayr, a.a.0.,§ 1
RdNr. 24).

Die einzelnen Fallgruppen des § 53 Abs. 1 und 2 LwAnpG haben gemeinsam, dass es bei ihnen um die
Entflechtung der problematischen Rechtsbeziehungen geht, die durch die Kollektivierung der Landwirtschaft
in der DDR entstanden sind (BVerwG, Urt. v. 02.09.1998 - BVerwG 11 C 4.97 -, juris RdANr. 26; Beschl. v.
02.02.2000 - BVerwG 11 B 2.00 -, juris RdNr. 3; Beschl. v. 29.12.2010 - BVerwG 9 B 85.10 -, a.a.0. RdNr. 4;
SachsOVG, Urt. v. 02.07.2010 - F 7 D 37/07 -, juris RdNr. 27; Urt. v. 22.03.2013 - F 7 C 10/12 -, juris RdNr.
27; Urt. d. Senats v. 13.11.2012 - 8 K 4/11 -, a.a.0. RdNr. 30; Thiemann, a.a.0. S. 55). Die Durchfuhrung
eines Bodenordnungsverfahrens wegen der Bildung einer einzelbauerlichen Wirtschaft oder des
Ausscheidens aus der LPG oder der eingetragenen Genossenschaft setzt danach voraus, dass der Grund fur
die Durchflihrung des Bodenordnungsverfahrens in einem sachlichen Zusammenhang mit der
Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flachen durch landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften steht.
Das Verfahren muss der Beseitigung von Hemmnissen dienen, die ihren Grund in der vormaligen
Bewirtschaftung durch landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften haben (Urt. d. Senats v. 17.05.2004
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- 8 K2/04 -, juris RdNr. 14). Das kann der Fall sein, wenn Grundstuicke infolge von Meliorations- oder
StraBenbaumalnahmen zerstlickelt oder von der ErschlieBung durch einen Weg abgeschnitten worden und
infolgedessen nicht mehr sinnvoll landwirtschaftlich nutzbar sind oder wegen der damit verbundenen
Anderungen Schwierigkeiten bei der Riickgabe des Grundeigentums an die Eigentiimer entstanden sind (Urt.
d. Senats v. 05.12.2002 - 8 K 3/02 -, juris RdNr. 18; Urt. d. Senats v. 17.05.2004 - 8 K 2/04 -, a.a.0. RdNr. 16;
OVG BBg, Urt. v. 11.12.1997 - 8 D 45/96.G -, a.a.0. RdNr. 20; Thiemann, a.a.0O. S. 55). Nach diesen
Grundsatzen liegen die materiellen Voraussetzungen fir die Anordnung eines Bodenordnungsverfahrens
nach § 53 Abs. 1 und 2 LwAnpG hier vor. Der Beklagte hat in seiner Klageerwiderung vom 14.04.2014
umfangreich dargelegt, dass die Riickgabe der in die LPG eingebrachten Grundstlicke in zahlreichen Fallen
nicht mehr moglich bzw. wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll ist, da diese zu gréReren Schlagen
zusammengelegt worden und heute in der Ortlichkeit nicht mehr erkennbar und durch die urspriinglichen
ErschlieBungswege nicht mehr erreichbar seien. Zudem seien zahlreiche Flursticke durch umfangreiche
MeliorationsmaRnahmen zerschnitten worden, so dass auch insoweit eine Rickgabe der urspriinglich
eingebrachten Flurstlicke erschwert bzw. wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll sei. Als Beispiel hat der Beklagte
auf das Flurstick 150598-004-00308-(...) hingewiesen. Das Grundstuck sei vor der Kollektivierung durch
einen Stichweg erschlossen gewesen, der stdlich des Flurstlicks verlief. Dieser Weg sei von der friheren LPG
beseitigt worden, so dass ein gréBerer Schlag entstanden sei. Der Weg sei daher in der Ortlichkeit nicht
mehr zu erkennen. Darlber hinaus hat der Beklagte die Entwicklung der Feldmark der Gemeinde S-Stadt
beschrieben, die aus den Fluren 7, 8 und 9 der Gemarkung H-Stadt bestehe. Die Grenze zu den
Nachbargemeinden hatten urspringlich 3 Graben gebildet. Einer dieser Graben sei ohne grundbuchliche
Absicherung durch die LPG begradigt und verrohrt worden. AnschlieBend sei der Graben zugeschoben
worden, wodurch die natlrliche Grenze beseitigt worden sei. Sodann seien groRere landwirtschaftliche
Schlage gebildet worden, die Uber die Gemarkungsgrenzen hinausreichten, so dass sich der ehemalige
Graben inmitten der Ackerlandschaft befunden habe. Die beiden Gbrigen Graben seien zwar in der Natur
noch vorhanden, aber bereits in den 70er Jahren begradigt worden, ohne dass dies grundbuchmagig
nachgezeichnet worden sei. Hierdurch habe ein Teil der angrenzenden Landeigentimer faktisch Flachen
hinzugewonnen, ein anderer Teil habe Flachen abgeben mussen. Diese Beispiele verdeutlichen, dass die
Anordnung des Bodenordnungsverfahrens H-Stadt in einem hinreichenden sachlichen Zusammenhang mit
der Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flachen durch landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften
steht.

Rechtliche Bedenken gegen die Abgrenzung des Verfahrensgebietes bestehen nicht. Den Vorschriften der
§ 53 Abs. 1, § 63 Abs. 2 LWANpG i.V.m. § 7 Abs. 1 Satz 2 FlurbG ist ein weitreichender Neuordnungsauftrag
zu entnehmen. Dieser gestattet, auch solche Grundstiicke in das Verfahrensgebiet einzubeziehen, die zwar
fUr sich die Voraussetzungen des § 53 LwAnpG nicht erflllen, ohne die aber eine sinnvolle Lésung des
zugrunde liegenden sachenrechtlichen Konflikts nicht zu erreichen ware (vgl. BVerwG, Urt. v. 09.07.1997 -
BVerwG 11 C 2.97 - juris RdNr. 38 ff.; Urt. v. 02.09.1998 - BVerwG 11 C 4.97 -, a.a.0. RdNr. 38; Urt. v.
29.07.2002 - BVerwG 9 C 1.02 -, juris RdNr. 25; Urt. v. 10.12.2014 - BVerwG 9 C 11.13 -, juris RdNr. 14; Urt.
d. Senats v. 17.07.2003 - 8 K12/12 - RzF 2 zu § 53 LwAnpG). Der Einleitungsbeschluss ist erst dann
rechtswidrig, wenn er erkennbar nicht auf eine Abwagung aller flr einen grétmaoglichen Erfolg der
Bodenordnung und flr den einzelnen Beteiligten bedeutsamen Gesichtspunkte zurlickgeht oder wenn er
ganzlich ungeeignet ist, eine sachgerechte Bodenordnung zu férdern (BVerwG, Urt. v. 10.12.2014 - BVerwG
9 C11.13 -, a.a.0. RdNr. 14 m.w.N.). Daflr ist im vorliegenden Fall nichts ersichtlich. Das
Bodenordnungsverfahren H-Stadt dient nach den Angaben des Beklagten vorrangig dazu, die
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Eigentumsverhaltnisse der infolge der Nutzung der eingebrachten Grundstlicke durch die LPG veranderten
tatsachlichen Situation anzupassen. Zur Sicherstellung angemessener Abfindungen erscheint es dabei
sinnvoll, eine hinreichend groRe Zahl von Grundstlicken in das Verfahrensgebiet einzubeziehen. In diesem
Sinne kann ein Bodenordnungsverfahren auch als sog. Flachenverfahren durchgefihrt werden (vgl.
Thiemann, a.a.0., S. 50). Es ist nichts dafir ersichtlich, dass sich der Beklagte bei der Abgrenzung des
Verfahrensgebietes an sachwidrigen Kriterien orientiert hat.

Auch die zeitlichen Grenzen flr die Anordnung eines Bodenordnungsverfahrens sind nicht Gberschritten. Es
bedarf keiner Vertiefung, ob ein hinreichend enger zeitlicher Zusammenhang zwischen der Umwandlung
einer ehemaligen LPG und einem Antrag auf Anordnung eines Bodenordnungsverfahrens anlasslich der
Bildung einer einzelbauerlichen Wirtschaft bestehen muss (vgl. Urt. d. Senats v. 17.05.2004 - 8 K 2/04 -, a.a.
O. RdNr. 14; a.A. Thiemann, a.a.0. S. 55 f.), da die hier maBgeblichen Antrage bereits in den Jahren 1992
und 1994 und damit in einem unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit der Umwandlung der 6rtlichen
LPG gestellt wurden. Die Anordnung eines Bodenordnungsverfahrens begegnet auch mehr als 20 Jahre nach
einem Antrag jedenfalls dann keinen rechtlichen Bedenken, wenn - wie hier - die tatsachlichen Verhaltnisse
bislang unverandert sind.

Anmerkung

siehe auch OVG Magdeburg, Urteil vom 17.05.2004, = RzF - 4 - zu § 56 Abs. 1 LwAnpG

Ausgabe: 10.05.2026 Seite 6 von 6



	RzF - 4 - zu § 56 LwAnpG
	Leitsätze
	Aus den Gründen
	Anmerkung


